
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1962/6/15 4Ob75/62
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.06.1962

Norm

AngG §27 Z1 E1c

Rechtssatz

Die Drohung mit einer Anzeige beim Finanzamt, um eine Gehaltsforderung gegen den Dienstgeber durchzusetzen,

bildet einen wichtigen Grund zur vorzeitigen Entlassung im Sinne des § 27 Z 1 AngG.

Entscheidungstexte

4 Ob 75/62

Entscheidungstext OGH 15.06.1962 4 Ob 75/62

Veröff: SozM IA/d,503 = Arb 7622

Schlagworte

SW: Arbeitgeber, Angestellte, Entlassungsgrund, wichtiger Grund, vorzeitige Auflösung, Ende, Beendigung,

Dienstverhältnis, Arbeitsverhältnis, Androhung, Vertrauensunwürdigkeit, Mitteilung, Vertrauensverwirkung
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